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Kartensteuer Sonstige Anmerkungen

 Ahlsdorf Mitglied_Vbg 1.614          75,00 € 50,00 € 50,00 € 25,00 € Die Steuer beträgt:

1. Für Tanz- und karnevalistische Veranstaltungen, 

Show- und 

     Unterhaltungsveranstaltungen     10 v.H.

2. für Film- und Bildvorführungen    20 v.H.

 3. in allen anderen Fällen                    10 v.H.

des Preises oder Entgeltes.

 Aken (Elbe) Sonstige EinhG 7.813          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

10 % des Preises oder Entgeltes Nicht jugendfreie Veranstaltungen 20 %.

"Killerautomaten" 40 %

 Aland Mitglied_Vbg 1.461          

 Altenhausen Mitglied_Vbg 1.113          

 Altmärkische Höhe Mitglied_Vbg 1.965          

 Altmärkische Wische Mitglied_Vbg 864             

 Am Großen Bruch Mitglied_Vbg 2.159          20,00 € 20,00 €

 An der Poststraße Mitglied_Vbg 1.711          

 Angern Mitglied_Vbg 2.035          

 Apenburg-Winterfeld Mitglied_Vbg 1.759          41,00 € 12,00 €

 Arendsee (Altmark) Sonstige EinhG 7.023          

 Arneburg Mitglied_Vbg 1.533          

 Aschersleben Mittelzentrum 27.798        Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
30 €

 Ausleben Mitglied_Vbg 1.689          

 Bad Bibra Mitglied_Vbg siehe Statistik

 Bad Lauchstädt Sonstige EinhG 8.978          Einspielergebnis 13 

v. H. 

Einspielergebnis 13 

v. H. 
40,00 € 40,00 € - für Musikautomaten 20,00 je Gerät und Monat

- für sogen. Killerautomaten 1.000,- je Gerät und 

Monat

- für Geräte u.ä., die mit Wertmarken oder ähnlichen 

Spielmarken bespielt werden können 40,00 je Gerät 

und Monat

- elektronisch multifunktionale Bildschirmgeräte ohne 

Gewinnmöglichkeit 40,00 je Gerät und Monat

 Bad Schmiedeberg Sonstige EinhG 8.597          

Stadt/Gemeinde Gem.Struktur Einwohner Vergnügungssteuer

Steuersätze
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 Barby (Elbe) Sonstige EinhG 8.677          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
30,00 € 20,00 € Pauschsteuer: Erhebung nach der Fläche der 

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen für jede 

angefangene 10 m² Veranstaltungsfläche 1 Euro und 

im Freien für jede angefangene 10 m² 

Veranstaltungsfläche 0,50 Euro

 Barleben Sonstige EinhG 9.101          80,00 €

 Barnstädt Mitglied_Vbg 1.028          

 Beetzendorf Mitglied_Vbg 3.261          41,00 € 12,00 € die Beträge sind Jahresbeträge

 Benndorf Mitglied_Vbg 2.100          50,00 € 40,00 € 15,00 € 15,00 € 10 % v. Eintritt

30 % bei Filmvorführungen

510 € f. Automaten (Gewaltspielautomaten)

 Berga Mitglied_Vbg 3.500          

 Bernburg (Saale) Mittelzentrum 33.879        Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
45,00 € 15,00 €

 Biederitz Sonstige EinhG 8.485          130,00 € 75,00 € 50,00 € 25,00 €

 Bismark (Altmark) Sonstige EinhG 8.548          46,00 € 23,00 € 26,00 € 8,00 € Musikautomaten  bei Aufstellung in 

a) Spielhallen und ähnlichen Unternehmen                    

15,00 €  

b) sonstigen der Öffentlichkeit zugänglichen Räumen       

8,00 €

Gewaltspielgeräte:  102,00 €

elektronisch multifunktionale Bildschirmgeräte 

ohne Gewinnmöglichkeit 10,00 €

 Bitterfeld-Wolfen Mittelzentrum 41.442        Einspielergebnis 14 

v. H. 

Einspielergebnis 

14v. H. 
42,00 € 22,00 €

 Blankenburg (Harz) Sonstige EinhG 20.663        Einspielergebnis 12 

v. H. 

Einspielergebnis 12 

v. H. 

Einspielergebnis 12 

v. H. 

Einspielergebnis 12 

v. H. 

10 % des Preises oder Entgeltes

 Bornstedt Mitglied_Vbg 834             100,00 40,00 45,00 20,00 Die Steuer beträgt:

für Tanz- und karnevalistische Veranstaltungen 10 

v.H.

für Film- und Bildvorführungen  20 v.H.

in allen anderen Fällen 10 v.H.

des Preises oder Entgeltes.

 Burg Mittelzentrum 23.564        Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

20% für Tanzveranstaltungen

 Burgstall Mitglied_Vbg 1.575          100,00 € 40,00 € 30,00 € 8,00 €
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 Calbe (Saale) Sonstige EinhG 9.467          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
43,00 € 20,00 € Erhebungsform, gemäß § 7 der 

Vergnügungssteuersatzung der Stadt Calbe (Saale) 

vom 20.07.2006, 1. Änderung vom 16.04.2009. Die 

Vergnügungssteuer wird als Kartensteuer (§§ 8-11), 

als Pauschsteuer und als Steuer nach den 

Einspielergebnissen (§§ 12-15) erhoben

 Calvörde Mitglied_Vbg 3.476          75,00 € 25,00 € 20,00 € 12,50 €

 Colbitz Mitglied_Vbg 3.188          

 Coswig (Anhalt) Sonstige EinhG 12.202        77,00 € 38,00 € 25,00 € 13,00 €

 Dessau-Roßlau Kreisfreie 83.680        Einspielergebnis 13 

v. H. 

Einspielergebnis 13 

v. H. 

120,00 - 600,00 € 120,00 - 360,00 € 9.600 € für Gewaltspielautomaten

 Diesdorf Mitglied_Vbg 2.418          

 Ditfurt Mitglied_Vbg 1.589          

 Eckartsberga Mitglied_Vbg 2.410          

 Eichstedt (Altmark) Mitglied_Vbg 918             

 Eilsleben Mitglied_Vbg 3.853          

 Eisleben Mittelzentrum 24.384        

 Elbe-Parey Sonstige EinhG 6.849          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 8 

v. H. 

Einspielergebnis 8 v. 

H. 

 Elsteraue Sonstige EinhG 8.577          

 Erxleben Mitglied_Vbg 2.934          40,00 € 30,00 € 15,00 €

 Falkenstein/Harz Sonstige EinhG 5.580          51,00 € 26,00 € 15,00 € 15,00 € Die Steuer beträgt

bei tanz- und karnevalistischen Veranstaltungen 10  

v. H. 

bei Filmvorführungen 30  v. H.

in den anderen Fällen 20  v. H.

des Preises oder Entgeltes

Gewaltspielautomaten:  250,00 Euro

Für Geräte, die gleichzeitig 2 oder mehrere Spiele 

ermöglichen, gelten je Gewinnmöglichkeit die 

Steuersätze

 Farnstädt Mitglied_Vbg 1.551          

 Finne Mitglied_Vbg 1.221          

 Flechtingen Mitglied_Vbg 2.846          

 Genthin Sonstige EinhG 14.856        Einspielergebnis 13 

v. H. 

Einspielergebnis 13 

v. H. 
20,00 € 15,00 €

 Gleina Mitglied_Vbg 1.267          

 Goldbeck Mitglied_Vbg 1.458          

 Gräfenhainichen Sonstige EinhG 12.401        Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
26,00 € 26,00 €

 Gröningen Mitglied_Vbg 3.641          60,00 € 30,00 € 21,00 € 12,00 €

 Groß Quenstedt Mitglied_Vbg 945             

Az.: 02.20-00-09-04-00-2021/001023 Vergnügungssteuer 3 von 25



SGSA

Ref. 3

Stand: November 2015

Anlage 2 zur Stellungnahme S 184/21 zur Anfrage F0098/21 

Geräte mit 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Gertäte mit 

Gewinn-

möglichkeit an 

anderen 

Orten

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit an 

anderen Orten

Kartensteuer Sonstige Anmerkungen

Stadt/Gemeinde Gem.Struktur Einwohner Vergnügungssteuer

Steuersätze

 Halberstadt Mittelzentrum 40.323        10 v. Hundert des Eintrittspreises Pauschsteuer nach festen Sätzen

 Haldensleben Mittelzentrum 19.507        Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Steuersatz Kartensteuer 10 v. H. der 

Bemessungsgrundlage, Veranstaltungsfläche 1,5 

€pro Veranstaltung für jede angefangene 10 m² 

Veranstaltungsfläche

 Halle (Saale) Kreisfreie 231.565     Einspielergebnis 15 

v. H. 

Einspielergebnis 15 

v. H. 
40,00 € 30,00 €

 Harbke Mitglied_Vbg 1.844          30,00 € 23,00 € 20,00 € 10,00 € 10 v.H. des Preises oder Entgeltes/ 20 v.H. bei nicht 

jugendfeien Veranstaltungen

 Harsleben Mitglied_Vbg 2.222          100,00 € 45,00 €

 Hassel Mitglied_Vbg 955             

 Havelberg Sonstige EinhG 6.654          70,00 € 50,00 € 30,00 € 15,00 € Spielgeräte zur Verherrlichung von Gewalt und Krieg 

1000 € im Monat

 Hedersleben Mitglied_Vbg 1.395          

 Helbra Mitglied_Vbg 4.116          75,00 € 50,00 € 50,00 € 25,00 € Die Steuer beträgt:

für Tanz- und karnevalistische Veranstaltungen 10 

v.H.

für Film- und Bildvorführungen  20 v.H.

in allen anderen Fällen 10 v.H.

des Preises oder Entgeltes.

Musikautomaten          15 EUR

Gewaltspielautomaten       100 EUR

 Hergisdorf Mitglied_Vbg 1.621          75,00 € 50,00 € 50,00 € 25,00 € Die Steuer beträgt:

für Tanz- und karnevalistische Veranstaltungen 10 

v.H.

für Film- und Bildvorführungen  20 v.H.

in allen anderen Fällen 10 v.H.

des Preises oder Entgeltes.

 Hohe Börde Sonstige EinhG 18.401        

 Hohenberg-Krusemark Mitglied_Vbg 1.269          

 Hohenmölsen Sonstige EinhG 10.110        Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
30,00 € 15,00 €

 Hötensleben Mitglied_Vbg 3.704          23,00 € 8,00 €

 Huy Sonstige EinhG 7.605          

 Iden Mitglied_Vbg 893             

 Jerichow Sonstige EinhG 7.141          

 Kabelsketal Sonstige EinhG 8.811          

 Kaiserpfalz Mitglied_Vbg 1.633          

 Kalbe (Milde) Sonstige EinhG 7.810          Einspielergebnis 10 

v. H. 
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 Kemberg Sonstige EinhG 10.113        Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 8 

v. H.
25,00 € 15,00 € Die Steuer beträgt:

bei Tanzveranstaltungen    10   v. H.

in allen anderen Fällen    20   v. H.

des Preises oder Entgelts.

Musikautomaten        10   Euro

Gewaltspielautomaten 3000 Euro

Geräte oder vergleichbare Spielsysteme, die mit 

Wertspielmarken, 

Chips, Token oder ähnlichen Spielmarken bespielt 

werden können  200 Euro                                       

Abweichende Besteuerung für Geräte mit 

Gewinnmöglichkeit

Soweit für Besteuerungszeiträume die 

Einspielergebnisse nicht durch Ausdrucke der 

elektronischen Zähleinrichtungen belegt werden 

können oder auf schriftlichen Antrag des 

Steuerschuldners 

in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen 80   Euro

an sonstigen Aufstellorten 40   Euro

 Klostermansfeld Mitglied_Vbg 2.540          50 € Einspielergebnis 10 

v. H. 
15,00 € 15,00 € 10 v. H 

30 v. H des Preises

Gewaltautomaten 510 €

 Klötze Sonstige EinhG 10.532        

 Könnern Sonstige EinhG 8.945           Einspielergebnis 8 

v. H.

Einspielergebnis 8 

v. H.

Einspielergebnis 8 

v. H.

Einspielergebnis 8 v. 

H.

 Köthen (Anhalt) Mittelzentrum 27.345        Einspielergebnis 12 

v. H. 

Einspielergebnis 12 

v. H. 

Einspielergebnis 12 

v. H. 

Einspielergebnis 12 

v. H. 

- Tanzveranstaltungen, Schönheitstänze - 

Schaustellung von Personen 24 %

- nicht jugendfreie Schönheitstänze / Schaustellung 

von Personen 30 %

- Sportveranstaltungen 12 %

- Gerätesteuer auf Geräte, mit denen Gewalttätigkeit 

gegen Menschen dargestellt wird (Killerautomaten) 

30 %

 Kroppenstedt Mitglied_Vbg 1.442          

 Kuhfelde Mitglied_Vbg 1.126          

 Landsberg Sonstige EinhG 15.311         Einspielergebnis 8 

v. H.

Einspielergebnis 8 

v. H.

 Lanitz-Hassel-Tal Mitglied_Vbg 1.137          

 Leuna Sonstige EinhG 14.139         Einspielergebnis 7 

v. H.

Einspielergebnis5 v. 

H. 

 Loitsche-Heinrichsberg Mitglied_Vbg 969             
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 Magdeburg Kreisfreie 230.815     Einspielergebnis 15 

v. H. 

25 bis 50 € 80,00 € 40,00 € für Veranstaltungen 20 v. Hundert der Roheinnahme

für sonst. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen 

je angefangene 10 m² 2,- EUR (Gaststätten,Kantinen 

u.ä.) bzw. 4,- EUR (Spielhalen und Orten, die 

überwiegend dem Betrieb von Spielgeräten dienen)

Sofern für die Teilnahme an den Veranstaltungen kein 

Entgelt erhoben wird, ermäßigt sich die Steuer auf 50 

vom Hundert der jew. Steuersätze

 Merseburg Mittelzentrum 34.750        Einspielergebnis 14 

v. H. 

Einspielergebnis 14 

v. H. 
35,00 € 20,00 €

 Mertendorf Mitglied_Vbg 1.689          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
20,00 € 20,00 €

 Möckern Sonstige EinhG 13.205        Einspielergebnis 10 

v. H. 
20,00 € 10,00 € Musikautomaten ( 5,00 €)

Gewaltspielautomaten (300,00 €)

 Molauer Land Mitglied_Vbg 1.087          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
20,00 € 20,00 €

 Möser Sonstige EinhG 8.108          

 Mücheln (Geiseltal) Sonstige EinhG 8.967          

 Naumburg (Saale) Mittelzentrum 33.524        Einspielergebnis 8 v. 

H. 

Einspielergebnis 8 

v. H. 
35,00 € 25,00 €

 Nemsdorf-Göhrendorf Mitglied_Vbg 861             

 Niedere Börde Sonstige EinhG 7.110          80,00 € 30,00 € 30,00 € 12,00 € elektronische multifunktionale Bildschirmgeräte ohne 

Gewinnmöglichkeit 5,00 €

Gewaltspielgeräte 350,00 €                                         

Geräte, die  gleichzeitig  zwei  oder   mehrere  Spiele  

ermöglichen, 

gelten je Gewinnmöglichkeit Steuersätze  

 Nienburg (Saale) Sonstige EinhG 6.601          49,00  46,00 49,00 15,00 sonstige Geräte ohne Gewinnmöglichkeit 15,00 € je 

Apparat und angefangenen Kalendermonat

 Nordharz Sonstige EinhG 8.008          

 Oberharz am Brocken Sonstige EinhG 11.304        

 Obhausen Mitglied_Vbg 2.281          

 Oranienbaum-Wörlitz Sonstige EinhG 8.703          

 Oschersleben (Bode) Mittelzentrum 19.902        Einspielergebnis 8 v. 

H. 
30,00 € 20,00 €

 Osterburg (Altmark) Sonstige EinhG 10.231        Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
25,00 € 15,00 €

 Osterfeld Mitglied_Vbg 2.543          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
20,00 € 20,00 €
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 Osternienburger Land Sonstige EinhG 8.966          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
15,00 € 15,00 € Gewalttätspielgeräte 25 % der Einspielergebnisse

 Osterwieck Sonstige EinhG 11.393        45,00 € 30,00 € 7,50 € 5,00 €

 Quedlinburg Mittelzentrum 21.500        Einspielergebnis 15 

v. H. 

Einspielergebnis 15 

v. H. 
20,00 € 15,00 € Vergnügungssteuer für Veranstaltungen nach Größe 

des benutzten Unterhaltungsraumes in geschlossenen 

Räumen je 10qm 1,50 € nicht jugendfreie 

Veranstaltungen 3,00 €

 Querfurt Sonstige EinhG 12.036        Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

für Geräte ohne Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen 

mind. 25,00 € an anderen Orten mind. 15,00 €

 Rochau Mitglied_Vbg 1.054          

 Rogätz Mitglied_Vbg 2.135          100,00 € 40,00 € 30,00 € 8,00 €

 Rohrberg Mitglied_Vbg 1.111          

 Salzatal Sonstige EinhG 11.724        

 Salzwedel Mittelzentrum 24.316        Einspielergebnis 12 

v. H. 

Einspielergebnis 12 

v. H. 
34,00  14,00 - 21,00  € 11,5 bis 30 % des Entgeltes

 Sandersdorf-Brehna Sonstige EinhG 14.594        Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
30,00 € 10,00 € Die Steuer beträgt 10 v. Hd.

soweit diese Veranstaltungen nicht jugendfrei sind    

20 v. Hd.

des Preises oder Entgeltes.

 Sangerhausen Mittelzentrum 27.703        

 Schkopau Sonstige EinhG 10.928        

 Schönburg Mitglied_Vbg 1.038          41,00 - 102,00 € 41,00 - 102,00 € 26,00 - 51,00 € 26,00 - 51,00 € Staffelung nach Anzahl der aufgestellten Geräte: 

a) bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit

     für das erste Gerät: 41,00 €

     für das zweite Geräte am gleich Ort: 51,00 €

     für das dritte und jedes weitere Geräte am gleichen 

Ort: 102,00 €

b) bei Geräten ohne Gewinnmöglichkeit

     für das erste Gerät: 26,00 EUR

     für das zweite Gerät am gleichen Ort: 36,00 EUR

     für das dritte und jedes weitere Gerät am gleichen 

Ort: 51,00 EUR

c) für gewaltverherlichende Spiele u.ä.: 256,00 EUR

 Schönebeck (Elbe) Mittelzentrum 32.737        Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

 Schraplau Mitglied_Vbg 1.156          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

 Schwanebeck Mitglied_Vbg 2.518          40,00 € 20,00 € 8,00 €
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 Seegebiet Mansfelder Land Sonstige EinhG 9.266          

 Seehausen (Altmark) Mitglied_Vbg 5.130          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
25,00 € 10,00 € Für Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder 

Gewalttätigkeit dargestellt werden oder die eine 

Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum 

Gegenstand haben

--> 85,00 €

 Seeland Sonstige EinhG 8.480          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

für Geräte ohne Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen 

mind. 35,00 € an anderen Orten mind. 20,00 €

 Selke-Aue Mitglied_Vbg 1.460          

 Staßfurt Mittelzentrum 27.554        Einspielergebnis 15 

v. H. 

Einspielergebnis 15 

v. H. 
20,00 € 15,00 €

 Steigra Mitglied_Vbg 1.235          

 Stendal Mittelzentrum 40.444        Einspielergebnis 12 

v. H. 

Einspielergebnis 12 

v. H. 
40,00 € 20,00 € Steuerfrei sind:

der Betrieb von Geräten ausschließlich zur 

Musikwiedergabe

Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit oder mit 

Warengewinnmöglichkeit im Rahmen von 

Volksbelustigungen und Schaustellungen auf 

Jahrmärkten, Kirmessen und 

ähnlichenVeranstaltungen

Betrieb von Spielgeräten in Einrichtungen, die der 

Spielbankabgabe unterliegen

 Stößen Mitglied_Vbg 909             Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
20,00 € 20,00 €

 Südliches Anhalt Sonstige EinhG 14.215        Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
26,00 € 11,00 €

 Sülzetal Sonstige EinhG 9.001          150,00 € 80,00 € 35,00 € 24,00 € 10, 20 oder 30 v. H. des Preises oder Entgeltes Musikautomaten 15 Euro

Gewaltspielgeräte 900 Euro

 Tangerhütte Sonstige EinhG 11.120        Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
35,00 € 32,00 € mindestens 90 € bei Besteuerung nach 

Einspielergebnis

 Tangermünde Sonstige EinhG 10.761        122,71 € 25,56 € 30,67 € 10,22 €

 Teuchern Sonstige EinhG 8.402          Spielautomat in einer Ratstsätte

 Teutschenthal Sonstige EinhG 13.162        

 Thale Sonstige EinhG 1.000          

 Ummendorf Mitglied_Vbg 1.001          23,00 € 6,00 € Musikautomaten 7,00 EUR

Gewaltspielgeräte 100,00 EUR

Pauschsteuer nach der Größe des benutzten Raumes
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SGSA

Ref. 3

Stand: November 2015

Anlage 2 zur Stellungnahme S 184/21 zur Anfrage F0098/21 

Geräte mit 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Gertäte mit 

Gewinn-

möglichkeit an 

anderen 

Orten

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit an 

anderen Orten

Kartensteuer Sonstige Anmerkungen

Stadt/Gemeinde Gem.Struktur Einwohner Vergnügungssteuer

Steuersätze

 Völpke Mitglied_Vbg 1.369          23,00 € 10,00 € 10 % des Preises oder Entgeltes für tanz- und 

karnevalistische Veranstaltungen, Filmvorführungen 

und sonstigen Veranstaltungen

30 % des Preises oder Entgeltes für Veranstaltungen 

von Schönheitstänzen, Schaustellungen von 

Personen und Darbietungen ähnlicher Art an 

öffentlich zugänglichen Orten

Musikautomaten 15,00 EUR

Gewaltspielgeräte 2.550,00 EUR

Pauschsteuer nach der Größe des benutzten Raumes

 Wallstawe Mitglied_Vbg 901             

 Wanzleben-Börde Sonstige EinhG 14.674        70,00 € 40,00 € 20,00 € 15,00 € auf den Eintrittspreis Musikautomaten 20,- EURO

Gewaltspielgeräte 150,- EURO

 Wefensleben Mitglied_Vbg 1.847          80,00 EUR 40,00 EUR 32,00 € 15,00 € 20 % des Preises oder Entgeltes für tanz- und 

karnevalistische Veranstaltungen, Filmvorführungen 

und sonstigen Veranstaltungen

Musikautomaten 8,00 EUR

Geräte mit denen Gewalttaten und Krieg verherrlicht 

werden 200,00 EUR

Pauschsteuer nach der Größe des benutzten Raumes

 Wegeleben Mitglied_Vbg 2.641          13,00 €

 Weißenfels Mittelzentrum 40.774        

 Werben (Elbe) Mitglied_Vbg 1.159          

 Wernigerode Mittelzentrum 33.755        Einspielergebnis 15 

v. H. 

Einspielergebnis 8 

v. H. 
15,00 € 15,00 €

 Westheide Mitglied_Vbg 1.722          

 Wethau Mitglied_Vbg 992             Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
20,00 € 20,00 € Kartensteuer oder Steuer nach der Fläche des für die 

Veranstaltung benutzten Raumes

 Wettin-Löbejün Sonstige EinhG 10.146        

 Wimmelburg Mitglied_Vbg 1.218          

 Wittenberg Mittelzentrum 46.729        Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
30 € 20 € Die Steuer beträgt 

1. bei Tanz- und karnevalistischen Veranstaltungen 

20 v.H.

2. bei Veranstaltung  von  Schönheitstänzen  bzw.  

Schaustellungen  von  Personen und Darbietungen 

ähnlicher Art 30 v.H.

3. in den sonstigen Fällen 25 v.H.

des Preises oder Entgeltes

sog. Killerautomaten 1000 € je Monat (gewalt- oder 

kriegsverherrlichend)
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SGSA

Ref. 3

Stand: November 2015

Anlage 2 zur Stellungnahme S 184/21 zur Anfrage F0098/21 

Geräte mit 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Gertäte mit 

Gewinn-

möglichkeit an 

anderen 

Orten

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit an 

anderen Orten

Kartensteuer Sonstige Anmerkungen

Stadt/Gemeinde Gem.Struktur Einwohner Vergnügungssteuer

Steuersätze

 Zahna-Elster Sonstige EinhG 9.401          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Die Steuer beträgt:                                                               

bei Tanz- und karnevalistischen Veranstaltungen, 

Schönheitstänzen, Darbietungen von Personen 10 v. 

H. bei Schönheitstänzen, Darbietungen von 

Personen, soweit nicht jugendfrei 30 v. H. in allen 

anderen Fällen 20 v. H.     soweit Kartensteuer nicht 

anwendbar, Besteuerung nach der Größe des 

benutzten Raumes                                                    

soweit kein manipulationssicheres Zählwerk bei 

Geräten mit Gewinnmöglichkeit                           in 

Spielhallen 56 €                                                               an 

anderen Aufstelllungsorten 36 €                      bei 

Geräten ohne Gewinnmöglichkeit                    in 

Spielhallen 24 €                                                               an 

anderen Aufstellungsorten 13 € Musikautomaten 10 €              

Gewaltspielautomaten 800 €

 Zehrental Mitglied_Vbg 915             

 Zeitz Mittelzentrum 30.117        Einspielergebnis 14 

v. H.

 Zerbst/Anhalt Mittelzentrum 22.004        keine Hebesätze Pauschalsteuer

 Zielitz Mitglied_Vbg 1.826          

 Zörbig Sonstige EinhG 9.540          Einspielergebnis 8 v. 

H. 

Einspielergebnis 8 

v. H. 

Einspielergebnis 8 

v. H. 

Einspielergebnis 8 v. 

H. 

Die Steuer beträgt

Nr. 1 in den Fällen des § 2 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 ..10 

v.H.

Nr. 2 in den Fällen des § 2 Abs. 2 Nr. 2, soweit diese 

Veranstaltungen

nicht jugendfrei sind .. 30... v.H.

Nr. 3 in den sonstigen Fällen des § 2 Abs. 2 .. 2... v.H.

des Preises oder Entgeltes.
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Anlage 2 zur Stellungnahme S0184/21 zur Anfrage F0098/21

Geräte mit 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Gertäte mit 

Gewinn-

möglichkeit 

an anderen 

Orten

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit an 

anderen Orten

Kartensteuer Sonstige Anmerkungen

 Dessau-Roßlau 83.680       Einspielergebnis 13 

v. H. 

Einspielergebnis 13 

v. H. 

120,00 - 600,00 € 120,00 - 360,00 € 9.600 € für Gewaltspielautomaten

 Halle (Saale) 231.565     Einspielergebnis 15 

v. H. 

Einspielergebnis 15 

v. H. 
40,00 € 30,00 € Bruttokasse

 Magdeburg 230.815     Einspielergebnis 15 

v. H. 

25 bis 50 € 80,00 € 40,00 € für Veranstaltungen 20 v. Hundert der Roheinnahme

für sonst. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen 

je angefangene 10 m² 2,- EUR (Gaststätten,Kantinen 

u.ä.) bzw. 4,- EUR (Spielhalen und Orten, die 

überwiegend dem Betrieb von Spielgeräten dienen)

Sofern für die Teilnahme an den Veranstaltungen kein 

Entgelt erhoben wird, ermäßigt sich die Steuer auf 50 

vom Hundert der jew. Steuersätze

Stadt/Gemeinde Einwohner Vergnügungssteuer

Steuersätze
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Anlage 2 zur Stellungnahme S0184/21 zur Anfrage F0098/21

Geräte mit 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Gertäte mit 

Gewinn-

möglichkeit 

an anderen 

Orten

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit an 

anderen Orten

Kartensteuer Sonstige Anmerkungen

 Aschersleben 27.798       Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
30,00 €

 Bernburg (Saale) 33.879       Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
45,00 € 15,00 €

 Bitterfeld-Wolfen 41.442       Einspielergebnis 14 

v. H. 

Einspielergebnis 

14v. H. 
42,00 € 22,00 € Bruttokasse

 Burg 23.564       Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

20% für Tanzveranstaltungen

 Eisleben 24.384       Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Bruttokasse

 Halberstadt 40.323       10 v. Hundert des Eintrittspreises Pauschsteuer nach festen Sätzen

 Haldensleben 19.507       Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Steuersatz Kartensteuer 10 v. H. der 

Bemessungsgrundlage, Veranstaltungsfläche 1,5 

€pro Veranstaltung für jede angefangene 10 m² 

Veranstaltungsfläche

Bruttokasse

 Köthen (Anhalt) 27.345       Einspielergebnis 12 

v. H. 

Einspielergebnis 12 

v. H. 

Einspielergebnis 12 

v. H. 

Einspielergebnis 12 

v. H. 

- Tanzveranstaltungen, Schönheitstänze - 

Schaustellung von Personen 24 %

- nicht jugendfreie Schönheitstänze / Schaustellung 

von Personen 30 %

- Sportveranstaltungen 12 %

- Gerätesteuer auf Geräte, mit denen Gewalttätigkeit 

gegen Menschen dargestellt wird (Killerautomaten) 30 

%

 Merseburg 34.750       Einspielergebnis 14 

v. H. 

Einspielergebnis 14 

v. H. 
35,00 € 20,00 € Bruttokasse

 Naumburg (Saale) 33.524       Einspielergebnis 8 v. 

H. 

Einspielergebnis 8 v. 

H. 
35,00 € 25,00 €

 Oschersleben (Bode) 19.902       Einspielergebnis 8 v. 

H. 

Einspielergebnis 8 v. 

H. 
30,00 € 20,00 €

 Quedlinburg 21.500       Einspielergebnis 15 

v. H. 

Einspielergebnis 15 

v. H. 
20,00 € 15,00 € Vergnügungssteuer für Veranstaltungen nach Größe 

des benutzten Unterhaltungsraumes in geschlossenen 

Räumen je 10qm 1,50 € nicht jugendfreie 

Veranstaltungen 3,00 €

 Salzwedel 24.316       Einspielergebnis 12 

v. H. 

Einspielergebnis 12 

v. H. 
34,00  14,00 - 21,00  € 11,5 bis 30 % des Entgeltes

 Sangerhausen 27.703       Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Bruttokasse

 Schönebeck (Elbe) 32.737       Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Bruttokasse

 Staßfurt 27.554       Einspielergebnis 15 

v. H. 

Einspielergebnis 15 

v. H. 
20,00 € 15,00 € Bruttokasse

Stadt/Gemeinde Einwohner Vergnügungssteuer

Steuersätze
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Anlage 2 zur Stellungnahme S0184/21 zur Anfrage F0098/21

Geräte mit 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Gertäte mit 

Gewinn-

möglichkeit 

an anderen 

Orten

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit an 

anderen Orten

Kartensteuer Sonstige Anmerkungen

Stadt/Gemeinde Einwohner Vergnügungssteuer

Steuersätze

 Stendal 40.444       Einspielergebnis 12 

v. H. 

Einspielergebnis 12 

v. H. 
40,00 € 20,00 € Bruttokasse                                                             

Steuerfrei sind:

der Betrieb von Geräten ausschließlich zur 

Musikwiedergabe

Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit oder mit 

Warengewinnmöglichkeit im Rahmen von 

Volksbelustigungen und Schaustellungen auf 

Jahrmärkten, Kirmessen und 

ähnlichenVeranstaltungen

Betrieb von Spielgeräten in Einrichtungen, die der 

Spielbankabgabe unterliegen

 Weißenfels 40.774       Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

 Wernigerode 33.755       Einspielergebnis 15 

v. H. 

Einspielergebnis 8 v. 

H. 
15,00 € 15,00 € Bruttokasse

 Wittenberg 46.729       Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
30,00 € 20,00 € Die Steuer beträgt 

1. bei Tanz- und karnevalistischen Veranstaltungen 

20 v.H.

2. bei Veranstaltung  von  Schönheitstänzen  bzw.  

Schaustellungen  von  Personen und Darbietungen 

ähnlicher Art 30 v.H.

3. in den sonstigen Fällen 25 v.H.

des Preises oder Entgeltes

sog. Killerautomaten 1000 € je Monat (gewalt- oder 

kriegsverherrlichend)

 Zeitz 30.117       Einspielergebnis 14 

v. H.

Einspielergebnis 14 

v. H.

Einspielergebnis 14 

v. H.

Einspielergebnis 14 

v. H.

 Zerbst/Anhalt 22.004       Pauschsteuer nach festen Sätzen

Anzahl der Städte: 22

Erhebung nach 8 v. H. netto 2 2 0 0

Einspielergebnis: 8 v. H. brutto 0 1 0 0

10 v. H. netto 5 5 1 1

10 v. H. brutto 4 4 2 2

12 v. H. netto 2 2 1 1

12 v. H. brutto 1 1 0 0

14 v. H. netto 1 1 1 1

14 v. H. brutto 2 2 0 0

Anzahl der Städte
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Anlage 2 zur Stellungnahme S0184/21 zur Anfrage F0098/21

Geräte mit 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Gertäte mit 

Gewinn-

möglichkeit 

an anderen 

Orten

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit an 

anderen Orten

Kartensteuer Sonstige Anmerkungen

Stadt/Gemeinde Einwohner Vergnügungssteuer

Steuersätze

15 v. H. netto 1 1 0 0

15 v. H. brutto 2 1 0 0

insgesamt: 20 20 5 5

Erhebung nach 2 2 14 14

Pauschale:

höchster Satz 45,00 € 30,00 €

niedrigster Satz 15,00 € 15,00 €

häufigster Satz 35,00 € 15,00 €
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Anlage 2 zur Stellungnahme S0184/21 zur Anfrage F0098/21

Geräte mit 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Gertäte mit 

Gewinn-

möglichkeit 

an anderen 

Orten

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit an 

anderen Orten

Kartensteuer Sonstige Anmerkungen

 Aken (Elbe) 7.813          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

10 % des Preises oder Entgeltes Nicht jugendfreie Veranstaltungen 20 %.

"Killerautomaten" 40 %

 Arendsee (Altmark) 7.023          

 Bad Lauchstädt 8.978          Einspielergebnis 13 

v. H. 

Einspielergebnis 13 

v. H. 
40,00 € 40,00 € - für Musikautomaten 20,00 je Gerät und Monat

- für sogen. Killerautomaten 1.000,- je Gerät und 

Monat

- für Geräte u.ä., die mit Wertmarken oder ähnlichen 

Spielmarken bespielt werden können 40,00 je Gerät 

und Monat

- elektronisch multifunktionale Bildschirmgeräte ohne 

Gewinnmöglichkeit 40,00 je Gerät und Monat

 Bad Schmiedeberg 8.597          

 Barby (Elbe) 8.677          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
30,00 € 20,00 € Pauschsteuer: Erhebung nach der Fläche der 

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen für jede 

angefangene 10 m² Veranstaltungsfläche 1 Euro und 

im Freien für jede angefangene 10 m² 

Veranstaltungsfläche 0,50 Euro

 Barleben 9.101          80,00 €

 Biederitz 8.485          130,00 € 75,00 € 50,00 € 25,00 €

 Bismark (Altmark) 8.548          46,00 € 23,00 € 26,00 € 8,00 € Musikautomaten  bei Aufstellung in 

a) Spielhallen und ähnlichen Unternehmen                    

15,00 €  

b) sonstigen der Öffentlichkeit zugänglichen Räumen       

8,00 €

Gewaltspielgeräte:  102,00 €

elektronisch multifunktionale Bildschirmgeräte 

ohne Gewinnmöglichkeit 10,00 €

 Blankenburg (Harz) 20.663       Einspielergebnis 12 

v. H. 

Einspielergebnis 12 

v. H. 

Einspielergebnis 12 

v. H. 

Einspielergebnis 12 

v. H. 

10 % des Preises oder Entgeltes

Stadt/Gemeinde Einwohner Vergnügungssteuer

Steuersätze
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Anlage 2 zur Stellungnahme S0184/21 zur Anfrage F0098/21

Geräte mit 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Gertäte mit 

Gewinn-

möglichkeit 

an anderen 

Orten

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit an 

anderen Orten

Kartensteuer Sonstige Anmerkungen

Stadt/Gemeinde Einwohner Vergnügungssteuer

Steuersätze

 Calbe (Saale) 9.467          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
43,00 € 20,00 € Erhebungsform, gemäß § 7 der 

Vergnügungssteuersatzung der Stadt Calbe (Saale) 

vom 20.07.2006, 1. Änderung vom 16.04.2009. Die 

Vergnügungssteuer wird als Kartensteuer (§§ 8-11), als 

Pauschsteuer und als Steuer nach den 

Einspielergebnissen (§§ 12-15) erhoben

 Coswig (Anhalt) 12.202       77,00 € 38,00 € 25,00 € 13,00 €

 Elbe-Parey 6.849          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 8 v. 

H. 

Einspielergebnis 8 v. 

H. 

 Elsteraue 8.577          

 Falkenstein/Harz 5.580          51,00 € 26,00 € 15,00 € 15,00 € Die Steuer beträgt

bei tanz- und karnevalistischen Veranstaltungen 10  

v. H. 

bei Filmvorführungen 30  v. H.

in den anderen Fällen 20  v. H.

des Preises oder Entgeltes

Gewaltspielautomaten:  250,00 Euro

Für Geräte, die gleichzeitig 2 oder mehrere Spiele 

ermöglichen, gelten je Gewinnmöglichkeit die 

Steuersätze

 Genthin 14.856       Einspielergebnis 13 

v. H. 

Einspielergebnis 13 

v. H. 
20,00 € 15,00 €

 Gräfenhainichen 12.401       Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
26,00 € 26,00 €

 Havelberg 6.654          70,00 € 50,00 € 30,00 € 15,00 € Bruttokasse                                                             

Gewaltspielgeräte 1000 € im Monat

 Hohe Börde 18.401       

 Hohenmölsen 10.110       Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
30,00 € 15,00 € Bruttokasse  

 Huy 7.605          

 Jerichow 7.141          

 Kabelsketal 8.811          

 Kalbe (Milde) 7.810          Einspielergebnis 10 

v. H. 
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Anlage 2 zur Stellungnahme S0184/21 zur Anfrage F0098/21

Geräte mit 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Gertäte mit 

Gewinn-

möglichkeit 

an anderen 

Orten

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit an 

anderen Orten

Kartensteuer Sonstige Anmerkungen

Stadt/Gemeinde Einwohner Vergnügungssteuer

Steuersätze

 Kemberg 10.113       Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 8 v. 

H.
25,00 € 15,00 € Die Steuer beträgt:

bei Tanzveranstaltungen    10   v. H.

in allen anderen Fällen    20   v. H.

des Preises oder Entgelts.

Musikautomaten        10   Euro

Gewaltspielautomaten 3000 Euro

Geräte oder vergleichbare Spielsysteme, die mit 

Wertspielmarken, 

Chips, Token oder ähnlichen Spielmarken bespielt 

werden können  200 Euro                                       

Abweichende Besteuerung für Geräte mit 

Gewinnmöglichkeit

Soweit für Besteuerungszeiträume die 

Einspielergebnisse nicht durch Ausdrucke der 

elektronischen Zähleinrichtungen belegt werden 

können oder auf schriftlichen Antrag des 

Steuerschuldners 

in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen 80   Euro

an sonstigen Aufstellorten 40   Euro

 Klötze 10.532       

 Könnern 8.945           Einspielergebnis 8 

v. H.

Einspielergebnis 8 v. 

H.

Einspielergebnis 8 v. 

H.

Einspielergebnis 8 v. 

H.

 Landsberg 15.311        Einspielergebnis 8 

v. H.

Einspielergebnis 8 v. 

H.

 Leuna 14.139        Einspielergebnis 7 

v. H.

Einspielergebnis5 v. 

H. 

 Möckern 13.205       Einspielergebnis 10 

v. H. 
20,00 € 10,00 € Musikautomaten ( 5,00 €)

Gewaltspielautomaten (300,00 €)

 Möser 8.108          

 Mücheln (Geiseltal) 8.967          

 Niedere Börde 7.110          80,00 € 30,00 € 30,00 € 12,00 € elektronische multifunktionale Bildschirmgeräte ohne 

Gewinnmöglichkeit 5,00 €

Gewaltspielgeräte 350,00 €                                         

Geräte, die  gleichzeitig  zwei  oder   mehrere  Spiele  

ermöglichen, 

gelten je Gewinnmöglichkeit Steuersätze  
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Anlage 2 zur Stellungnahme S0184/21 zur Anfrage F0098/21

Geräte mit 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Gertäte mit 

Gewinn-

möglichkeit 

an anderen 

Orten

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit an 

anderen Orten

Kartensteuer Sonstige Anmerkungen

Stadt/Gemeinde Einwohner Vergnügungssteuer

Steuersätze

 Nienburg (Saale) 6.601          49,00  46,00 49,00 15,00 sonstige Geräte ohne Gewinnmöglichkeit 15,00 € je 

Apparat und angefangenen Kalendermonat

 Nordharz 8.008          

 Oberharz am Brocken 11.304       

 Oranienbaum-Wörlitz 8.703          

 Osterburg (Altmark) 10.231       Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
25,00 € 15,00 € Bruttokasse

 Osternienburger Land 8.966          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
15,00 € 15,00 € Gewalttätspielgeräte 25 % der Einspielergebnisse

 Osterwieck 11.393       45,00 € 30,00 € 7,50 € 5,00 €

 Querfurt 12.036       Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

für Geräte ohne Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen 

mind. 25,00 € an anderen Orten mind. 15,00 €

 Salzatal 11.724       

 Sandersdorf-Brehna 14.594       Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
30,00 € 10,00 € Die Steuer beträgt 10 v. Hd.

soweit diese Veranstaltungen nicht jugendfrei sind    

20 v. Hd.

des Preises oder Entgeltes.

 Schkopau 10.928       

 Seegebiet Mansfelder Land 9.266          

 Seeland 8.480          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

für Geräte ohne Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen 

mind. 35,00 € an anderen Orten mind. 20,00 €

 Südliches Anhalt 14.215       Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
26,00 € 11,00 €

 Sülzetal 9.001          150,00 € 80,00 € 35,00 € 24,00 € 10, 20 oder 30 v. H. des Preises oder Entgeltes Musikautomaten 15 Euro

Gewaltspielgeräte 900 Euro

 Tangerhütte 11.120       Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
35,00 € 32,00 € mindestens 90 € bei Besteuerung nach 

Einspielergebnis

 Tangermünde 10.761       122,71 € 25,56 € 30,67 € 10,22 €

 Teuchern 8.402          Spielautomat in einer Ratstsätte

 Teutschenthal 13.162       

 Thale 1.000          

 Wanzleben-Börde 14.674       70,00 € 40,00 € 20,00 € 15,00 € auf den Eintrittspreis Musikautomaten 20,- EURO

Gewaltspielgeräte 150,- EURO
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Anlage 2 zur Stellungnahme S0184/21 zur Anfrage F0098/21

Geräte mit 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Gertäte mit 

Gewinn-

möglichkeit 

an anderen 

Orten

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit an 

anderen Orten

Kartensteuer Sonstige Anmerkungen

Stadt/Gemeinde Einwohner Vergnügungssteuer

Steuersätze

 Wettin-Löbejün 10.146       

 Zahna-Elster 9.401          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

Die Steuer beträgt:                                                               

bei Tanz- und karnevalistischen Veranstaltungen, 

Schönheitstänzen, Darbietungen von Personen 10 v. 

H. bei Schönheitstänzen, Darbietungen von 

Personen, soweit nicht jugendfrei 30 v. H. in allen 

anderen Fällen 20 v. H.     soweit Kartensteuer nicht 

anwendbar, Besteuerung nach der Größe des 

benutzten Raumes                                                    

soweit kein manipulationssicheres Zählwerk bei 

Geräten mit Gewinnmöglichkeit                           in 

Spielhallen 56 €                                                               an 

anderen Aufstelllungsorten 36 €                      bei 

Geräten ohne Gewinnmöglichkeit                    in 

Spielhallen 24 €                                                               an 

anderen Aufstellungsorten 13 € Musikautomaten 10 €              

Gewaltspielautomaten 800 €

 Zörbig 9.540          Einspielergebnis 8 v. 

H. 

Einspielergebnis 8 v. 

H. 

Einspielergebnis 8 v. 

H. 

Einspielergebnis 8 v. 

H. 

Die Steuer beträgt

Nr. 1 in den Fällen des § 2 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 ..10 

v.H.

Nr. 2 in den Fällen des § 2 Abs. 2 Nr. 2, soweit diese 

Veranstaltungen

nicht jugendfrei sind .. 30... v.H.

Nr. 3 in den sonstigen Fällen des § 2 Abs. 2 .. 2... v.H.

des Preises oder Entgeltes.

Anzahl der Städte und Gemeinden 56

Erhebung nach 5 v. H. netto 0 1 0 0

Einspielergebnis: 7 v. H. brutto 1 0 0 0

8 v. H. netto 3 4 3 3

10 v. H. netto 15 12 4 4

10 v. H. brutto 2 2 0 0

12 v. H. netto 1 1 1 1

13 v. H. netto 2 2 0 0

insgesamt: 24 22 8 8

Erhebung nach 11 2 14 14

Pauschale:

Anzahl der Städte und Gemeinden
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Anlage 2 zur Stellungnahme S0184/21 zur Anfrage F0098/21

Geräte mit 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Gertäte mit 

Gewinn-

möglichkeit 

an anderen 

Orten

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit an 

anderen Orten

Kartensteuer Sonstige Anmerkungen

Stadt/Gemeinde Einwohner Vergnügungssteuer

Steuersätze

höchster Satz 150,00 € 80,00 € 50,00 € 40,00 €

niedrigster Satz 45,00 € 23,00 € 7,50 € 5,00 €

häufigster Satz 80,00 € 30,00 € 30,00 € 15,00 €
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Geräte mit 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Gertäte mit 

Gewinn-

möglichkeit 

an anderen 

Orten

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit an 

anderen Orten

Kartensteuer Sonstige Anmerkungen

 Ahlsdorf 1.614          75,00 € 50,00 € 50,00 € 25,00 € Die Steuer beträgt:

1. Für Tanz- und karnevalistische Veranstaltungen, 

Show- und 

     Unterhaltungsveranstaltungen     10 v.H.

2. für Film- und Bildvorführungen    20 v.H.

 3. in allen anderen Fällen                    10 v.H.

des Preises oder Entgeltes.

 Aland 1.461          

 Altenhausen 1.113          

 Altmärkische Höhe 1.965          

 Altmärkische Wische 864             

 Am Großen Bruch 2.159          20,00 € 20,00 €

 An der Poststraße 1.711          

 Angern 2.035          

 Apenburg-Winterfeld 1.759          41,00 € 12,00 €

 Arneburg 1.533          

 Ausleben 1.689          

 Bad Bibra 2.875          

 Barnstädt 1.028          

 Beetzendorf 3.261          41,00 € 12,00 € die Beträge sind Jahresbeträge

 Benndorf 2.100          50,00 € 40,00 € 15,00 € 15,00 € 10 % v. Eintritt

30 % bei Filmvorführungen

510 € f. Automaten (Gewaltspielautomaten)

 Berga 3.500          

 Bornstedt 834             100,00 € 40,00 € 45,00 € 20,00 € Die Steuer beträgt:

für Tanz- und karnevalistische Veranstaltungen 10 

v.H.

für Film- und Bildvorführungen  20 v.H.

in allen anderen Fällen 10 v.H.

des Preises oder Entgeltes.

 Burgstall 1.575          100,00 € 40,00 € 30,00 € 8,00 €

 Calvörde 3.476          75,00 € 25,00 € 20,00 € 12,50 €

 Colbitz 3.188          

 Diesdorf 2.418          

Stadt/Gemeinde Einwohner Vergnügungssteuer

Steuersätze
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Anlage 2 zur Stellungnahme S0184/21 zur Anfrage F0098/21

Geräte mit 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Gertäte mit 

Gewinn-

möglichkeit 

an anderen 

Orten

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit an 

anderen Orten

Kartensteuer Sonstige Anmerkungen

Stadt/Gemeinde Einwohner Vergnügungssteuer

Steuersätze

 Ditfurt 1.589          

 Eckartsberga 2.410          

 Eichstedt (Altmark) 918             

 Eilsleben 3.853          

 Erxleben 2.934          40,00 € 30,00 € 15,00 €

 Farnstädt 1.551          

 Finne 1.221          

 Flechtingen 2.846          

 Gleina 1.267          

 Goldbeck 1.458          

 Gröningen 3.641          60,00 € 30,00 € 21,00 € 12,00 €

 Groß Quenstedt 945             

 Harbke 1.844          30,00 € 23,00 € 20,00 € 10,00 € 10 v.H. des Preises oder Entgeltes/ 20 v.H. bei nicht 

jugendfeien Veranstaltungen

 Harsleben 2.222          100,00 € 45,00 €

 Hassel 955             

 Hedersleben 1.395          

 Helbra 4.116          75,00 € 50,00 € 50,00 € 25,00 € Die Steuer beträgt:

für Tanz- und karnevalistische Veranstaltungen 10 

v.H.

für Film- und Bildvorführungen  20 v.H.

in allen anderen Fällen 10 v.H.

des Preises oder Entgeltes.

Musikautomaten          15 EUR

Gewaltspielautomaten       100 EUR

 Hergisdorf 1.621          75,00 € 50,00 € 50,00 € 25,00 € Die Steuer beträgt:

für Tanz- und karnevalistische Veranstaltungen 10 

v.H.

für Film- und Bildvorführungen  20 v.H.

in allen anderen Fällen 10 v.H.

des Preises oder Entgeltes.

 Hohenberg-Krusemark 1.269          

 Hötensleben 3.704          23,00 € 8,00 €

 Iden 893             

 Kaiserpfalz 1.633          
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Geräte mit 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Gertäte mit 

Gewinn-

möglichkeit 

an anderen 

Orten

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit an 

anderen Orten

Kartensteuer Sonstige Anmerkungen

Stadt/Gemeinde Einwohner Vergnügungssteuer

Steuersätze

 Klostermansfeld 2.540          50,00 € Einspielergebnis 10 

v. H. 
15,00 € 15,00 € 10 v. H 

30 v. H des Preises

Gewaltautomaten 510 €

 Kroppenstedt 1.442          

 Kuhfelde 1.126          

 Lanitz-Hassel-Tal 1.137          

 Loitsche-Heinrichsberg 969             

 Mertendorf 1.689          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
20,00 € 20,00 €

 Molauer Land 1.087          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
20,00 € 20,00 €

 Nemsdorf-Göhrendorf 861             

 Obhausen 2.281          

 Osterfeld 2.543          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
20,00 € 20,00 €

 Rochau 1.054          

 Rogätz 2.135          100,00 € 40,00 € 30,00 € 8,00 €

 Rohrberg 1.111          

 Schönburg 1.038          41,00 - 102,00 € 41,00 - 102,00 € 26,00 - 51,00 € 26,00 - 51,00 € Staffelung nach Anzahl der aufgestellten Geräte: 

a) bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit

     für das erste Gerät: 41,00 €

     für das zweite Geräte am gleich Ort: 51,00 €

     für das dritte und jedes weitere Geräte am gleichen 

Ort: 102,00 €

b) bei Geräten ohne Gewinnmöglichkeit

     für das erste Gerät: 26,00 EUR

     für das zweite Gerät am gleichen Ort: 36,00 EUR

     für das dritte und jedes weitere Gerät am gleichen 

Ort: 51,00 EUR

c) für gewaltverherlichende Spiele u.ä.: 256,00 EUR

 Schraplau 1.156          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 

 Schwanebeck 2.518          40,00 € 20,00 € 8,00 €
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Geräte mit 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Gertäte mit 

Gewinn-

möglichkeit 

an anderen 

Orten

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit an 

anderen Orten

Kartensteuer Sonstige Anmerkungen

Stadt/Gemeinde Einwohner Vergnügungssteuer

Steuersätze

 Seehausen (Altmark) 5.130          Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
25,00 € 10,00 € Für Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder 

Gewalttätigkeit dargestellt werden oder die eine 

Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum 

Gegenstand haben

--> 85,00 €

 Selke-Aue 1.460          

 Steigra 1.235          

 Stößen 909             Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
20,00 € 20,00 €

 Ummendorf 1.001          23,00 € 6,00 € Musikautomaten 7,00 EUR

Gewaltspielgeräte 100,00 EUR

Pauschsteuer nach der Größe des benutzten Raumes

 Völpke 1.369          23,00 € 10,00 € 10 % des Preises oder Entgeltes für tanz- und 

karnevalistische Veranstaltungen, Filmvorführungen 

und sonstigen Veranstaltungen

30 % des Preises oder Entgeltes für Veranstaltungen 

von Schönheitstänzen, Schaustellungen von 

Personen und Darbietungen ähnlicher Art an 

öffentlich zugänglichen Orten

Musikautomaten 15,00 EUR

Gewaltspielgeräte 2.550,00 EUR

Pauschsteuer nach der Größe des benutzten Raumes

 Wallstawe 901             

 Wefensleben 1.847          80,00 € 40,00 € 32,00 € 15,00 € 20 % des Preises oder Entgeltes für tanz- und 

karnevalistische Veranstaltungen, Filmvorführungen 

und sonstigen Veranstaltungen

Musikautomaten 8,00 EUR

Geräte mit denen Gewalttaten und Krieg verherrlicht 

werden 200,00 EUR

Pauschsteuer nach der Größe des benutzten Raumes

 Wegeleben 2.641          13,00 €

 Werben (Elbe) 1.159          

 Westheide 1.722          

 Wethau 992             Einspielergebnis 10 

v. H. 

Einspielergebnis 10 

v. H. 
20,00 € 20,00 € Kartensteuer oder Steuer nach der Fläche des für die 

Veranstaltung benutzten Raumes

 Wimmelburg 1.218          

 Zehrental 915             

 Zielitz 1.826          
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Geräte mit 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Gertäte mit 

Gewinn-

möglichkeit 

an anderen 

Orten

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit in 

Spielhallen

Geräte ohne 

Gewinn-

möglichkeit an 

anderen Orten

Kartensteuer Sonstige Anmerkungen

Stadt/Gemeinde Einwohner Vergnügungssteuer

Steuersätze

Anzahl der Städte und Gemeinden 74

Erhebung nach 10 v. H. netto 7 7 1 0

Einspielergebnis: 

insgesamt: 7 7 1 0

Erhebung nach 17 20 21 27

Pauschale:

höchster Satz 100,00 € 50,00 € 50,00 € 25,00 €

niedrigster Satz 30,00 € 13,00 € 15,00 € 6,00 €

häufigster Satz 75,00 € 40,00 € 20,00 € 20,00 €

Anzahl der Städte und Gemeinden
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